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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-

spruch beim Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit, Mittlere Bleiche 61, 

55116 Mainz schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsver-

fahrensgesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden.  

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Dr. Fabian Drebert 

 


